
5.5 Bürgschaften/Drittsicherheiten
Mit nur drei Schlichtungsanträgen (< 0,1 %) hatten Meinungsverschiedenheiten zu

Bürgschaften/Drittsicherheiten auch im Jahre 2020 nur einen marginalen Anteil an

den Gesamteingaben. Wie in den Jahren zuvor wehrten sich Kunden hierbei gegen

die Inanspruchnahme aus einem Bürgschaftsvertrag bzw. einer Sicherungsvereinba‐

rung. Oftmals sind diese Fälle jedoch unzulässig, weil der Bürge die Bürgschaftsver‐

pflichtung nicht als Verbraucher eingegangen ist. 
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